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Wie das neue Urheberrecht zum «Digital Restrictions
Management» wird
Comment s'applique le nouveau droit d'auteur
en matière de «Digital Restrictions Management»

La position de la BBS
(Voir l'article de Jacques Bühler p. 37/Siehe Art/ire/ l'on Jacques Biih/er, S. 37J

La prise de position de la BBS en 2003 se référait non pas au projet actuel mais à la version précédente. Dans la version actuelle du projet de loi, tous

les points soulevés par la BBS ont été pris en considération.

On ne peut toutefois pas exclure qu'au cours des débats parlementaires l'un ou l'autre point soit réintroduit.

Stephan Holländer
Schweizerische Vereinigung für
Dokumentation (SVD)
Association suisse de documentation
(ASDJ

«Schwer verdauliche Kost» und «Juris-
tenfutter» sind die meistgehörten Kom-

mentarezum Entwurfdes neuen Schwei-
zerischen Urheberrechts. Wie auch die

endgültige Fassung des Gesetzes lauten

wird, sie wird unseren Umgang im be-

ruflichen Alltag mit Büchern, Publika-
tionen und Dateien nachhaltigbeeinflus-
sen. Annäherung an eine komplexe Ma-
terie.

Das heutige gültige Urheberrecht trat
zu einer Zeit (1992) in Kraft, als man
die Verbreitung der digitalen Technolo-

gien ahnte, sich aber bezüglich der Fra-

ge, wie schnell sich die Informations-
welt und die Nutzung ihrer Angebote
verändern würden, noch Illusionen
hingab. Die CD-ROM war schon seit
1985 auf dem Markt, und in Genf war
die erste URL (httjr://in/b.cern.cE/j ins
Netz gestellt worden.

Spätestens am Ende der 1990er Jahre
wurde klar, dass das geltende Urheber-

recht von der technischen Entwicklung
komplett überholt worden war. Vom
Bundesrat beauftragt, gab das Institut
für Geistiges Eigentum im Herbst 2004
einen Entwurf für ein überarbeitetes
Urheberrecht in die Vernehmlassung.
Dieser Entwurf wollte einerseits den

Umgang mit den neuen Kommunika-
tionstechnologien regeln und ander-
seits die Umsetzung der mit der WIPO
(Weltorganisation für geistiges Eigen-
tum) unterzeichneten Abkommen so-

wie die Anpassung an EU-Recht in die

Wege leiten - so die Urheber des Geset-
zesentwurfs.

Der Entivuj/ um/asst /olgende Kernkom-

ponenten:

- umfassender Schutz von technischen
Schutzmassnahmen

- das Verbot der Umgehung solcher
Massnahmen

- das Verbot von Vorrichtungen,
Dienstleistungen usw. zur Umge-
hung solcher Massnahmen

- die Einführung einer Abgabe für alle

Geräte, mit denen die Vervielfälti-

gung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken möglich ist

- der Zugang zu urheberrechtlich ge-
schützten Werken für Behinderte

- den Ausbau der verwandten Schutz-
rechte

Der Urheberrechtsentwurf war in der

Vernehmlassung höchst umstritten. In
den Augen der Verbände und Organi-
sationen wurden im vorliegenden Ent-

wurf die Nutzerinteressen durch tech-
nische Schutzmassnahmen wie Ko-

pierschutz oder das Digital Rights Ma-

nagement (DRM) zu sehr beschnitten.
Die Musik-, Film- und Softwareindus-
trie und ihre Verwertungsgesellschaf-
ten setzten gerade aufdiese technischen
Vorkehrungen, um ihre Forderungen
durchzusetzen. Der einzige gemein-
same Nenner in den Vernehmlas-

sungen war die Erkenntnis, dass das

Urheberrecht den digitalen Technolo-

gien und dem Internet - als der ge-

genwärtig am weitesten verbreiteten
Kommunikationsplattform - angepasst
werden solle.

Auch die SVD-ASD nahm an der Ver-

nehmlassung zum vorliegenden Eniivw*/
feil. Kernpunkte ihrer Vernehmlassung

rvaren/olgende Punkte:

- keine Einschränkung durch technische
Schutzmassnahmen, die über die jet-

zigen Nutzerrechte hinausgehen
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- keine Einführung der Geräteabgabe

- Revision der Grundsätze über die an-

gemessene Vergütung, ohne über die

jetzt gültigen Bestimmungen hinaus-
zugehen

- Schaffung eines Produzentenartikels

- kein Ausbau der verwandten Schutz-
rechte

- Ausschluss der Mehrfachbelastun-

gen

Der Interessenausgleich zwischen Rech-

teinhabern und Rechtenutzern ist nicht
gelungen
Die Regelung der technischen Schutz-
massnahmen (Digital Rights Manage-
ment DRM) sollte nicht so eng gefasst
werden, damit der Nutzer seine Musik
oder Information so nutzen kann, wie
es das geltende Gesetz umschreibt.
DRM stellt eine technische Sicherheits-
massnahme dar, um dem rechtmäs-

sigen Urheber von Informationsgütern
die Möglichkeit zu geben, die Art der

Nutzung seines Werks oder seiner In-
formation durch Nutzer auf Basis einer
zuvor getroffenen Nutzungsvereinba-
rung technisch zu erzwingen.

Von den Urhebern wurde ein diesbe-

züglicher Artikel mit Hinweis aufinter-
nationale Abkommen mit internationa-
len Organisationen (WIPO) und der

Anpassung an das EU-Recht sanktio-
niert. Hier wird sträflich die Realität

ausser Acht gelassen. Der letztes Jahr

von Sony Music auf einzelnen CD ein-
geführte Rootkit zeigte deutlich, dass

ein internationaler Konzern keine
Rücksicht auf die gesetzlichen Gege-
benheiten einzelner Länder nimmt.

Die Diskussionen der EU-Ins-
tanzen mit Microsoft um die Einfüh-

rung des neuen Betriebssystems Vista
zeigen deutlich, dass auch das Urheber-
recht der EU die Wahlfreiheit der Nut-
zer über ihre Medienabspiel-Software
oder ihre Antiviren-Software nicht
durchsetzen kann.

Die Schweiz geht im vorliegenden
Entwurfweit über die Regelung der mit
der WIPO geschlossenen Abkommen
hinaus. So schreibt das Abkommen vor,
es seien ein «hinreichender Rechts-
schütz und wirksame Rechtsbehelfe

gegen die Umgehung wirksamer tech-
nischer Massnahmen» zu gewährleis-
ten. Dabei ist es den Unterzeichner-

Staaten überlassen, wie sie «wirksame
technische Massnahmen» definieren.

Pate dürfte hierfür das amerika-
nische Urheberrecht (Digital Millenni-
um Copyright Act) gestanden haben.
Die offene Frage steht damit im Raum,
ob die Veröffentlichung möglicher Si-
cherheitslücken und deren allfällige
Behebung schon als Umgehung von
wirksamen technischen Massnahmen
zu werten sind.

Probieren geht über studieren
Der Gesetzesentwurf hat eine Geräte-
abgäbe vorgesehen. Gegen dieses Vor-
haben hat die SVD-ASD klar Stellung
genommen. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, wieso beim Kauf eines PC a priori
die Festplatte mit einer Abgabe zu be-

legen ist, weil die Festplatte auch zum
Speichern von audiovisuellen Dateien
geeignet ist. Die grosse Zahl der PC, die
in Betrieben und Institutionen im Ein-
satz stehen, würden daher auf Verdacht
mit einer Abgabe belastet, die nicht mit
dem tagtäglichen Zweck begründet
werden kann.

Die meisten der mit einer Aufnah-
mefunktion ausgestatteten PC in Un-
ternehmen werden gar nicht zum Auf-
nehmen eines Spielfilms oder zum
Herunterladen von Musik oder zu einer
anderen urheberrechtlich relevanten

Nutzung verwendet. Sie werden viel-
mehr im Business-Bereich eingesetzt,
wo im Wesentlichen keinerlei Urheber-
rechtlich geschützte Inhalte abgespielt
werden, sondern neue Urheberrecht-
liehe Werke geschaffen werden.

Die Eignung eines Gerätes sagt si-

cher nichts über seine tatsächliche Ver-

Wendung aus oder nur sehr wenig über
seine Bestimmung. Ein Käufer, der sei-

nen PC für den Business-Bereich kauft,
um ein eigenes Werk in Form einer Da-

tei zu schaffen, würde gemäss dem al-

ten Entwurf des Urheberrechts mit ei-

ner Abgabe belastet, weil das Gerät, das

ihm als Werkzeug zur Erschaffung ei-

gener Dateien dient, nebenbei noch
über eine Funktion verfügt, welche die
Aufnahme von urheberrechtlich rele-

vantem Material erlaubt, welches von
kommerziellen und nicht kommer-
ziehen Produzenten zur Verfügung ge-
stellt wird.

Hier hat der Bundesrat nach Ein-
sieht in die Vernehmlassung beschlos-

sen, von dieser Abgabe abzurücken, da

auch andere Verbände sich vehement

gegen eine solche Abgabe ausgespro-
chen hatten.

Eben mal zugelangt
Die bisherige Regelung der Entschädi-

gung, wie in Artikel 60 des Urheber-
rechtsgesetzes bestimmt, kann in der
Praxis nicht befriedigen. Gemäss dem

bisherigen Wortlaut des Gesetzes und
wie die Praxis der Eidgenössischen
Schiedskommission für die Verwer-

tung von Urheberrechten gezeigt hat,
werden bei der Festlegung der Ange-
messenheit alleine die Interessen der
Urheber berücksichtigt, diejenigen der
Nutzer finden keine Beachtung. Im vor-
liegenden Entwurferfährt Art. 60 URG
trotz dringendem Bedarf im Gesetzes-
entwurf keinerlei Änderung.

Die Diskussionen der EU-Instanzen mit
Microsoft um die Einführung des neuen
Betriebssystems Vista zeigen deutlich,
dass auch das Urheberrecht der EU die
Wahlfreiheit der Nutzer über ihre Me-

dienabspiel-Software oder ihre Antivi-
ren-Software nicht durchsetzen kann.

Heutzutage ist der Urheber im Ge-

gensatz zu vergangenen Zeiten jedoch
nicht mehr auf dieses absolute Recht

angewiesen, vielmehr ist er selbst Ar-
beitnehmer und hat das Werk seinem
Arbeitgeber arbeitsvertraglich abgetre-
ten. Früher benötigten der arme Dich-
ter oder der mittellose Musiker zweifei-
los einen umfassenden Schutz, heutzu-

tage präsentiert sich eine ganze Kultur-
güterindustrie wie die grossen
Filmfirmen, Musikfirmen oder die

grossen Softwareproduzenten als Ur-
heber, welche über andere Wirtschaft-
liehe Mittel der Rechtsdurchsetzung
verfügen. Nur ein Grosskonzern wie
Microsoft kann sich ein jahrelanges
Klingenkreuzen mit den Wettbewerbs-
behörden in den USA und in der EU
leisten, den die Konsumenten beim
Kauf ihrer Produkte mitfinanzieren.

Deswegen spricht sich die SVD-
ASD dafür aus, dass bei der Entschädi-

gungsbemessung stets auch die jewei-
lige wirtschaftliche Situation der Nut-
zer berücksichtigt wird. Die geltenden
Berechnungskriterien beachten zu ein-

seitig die Interessen der Urheber.
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Für die SVD-ASD ist von entschei-
dender Bedeutung, dass bei der Ange-
messenheitsprüfung die Wirtschaft-
liehen Interessen der Nutzer künftig
mitberücksichtigt werden sollten.

Idyllische Verhältnisse aus längst ver-

gangenen Zeiten werden festgeschrie-
ben

In einer Hinsicht stellt der Entwurf des

neuen Urheberrechts im europäischen
Kontext ein Unikum dar. Er kennt den
Unterschied zwischen Produzenten
und dem Schöpfer nicht. Noch immer
geht der Gesetzgeber von der gesetz-
liehen Fiktion des Schöpfers als Urhe-
bers eines Werkes aus, obwohl sich dies

aus heutiger Sicht nicht mehr rechtfer-

tigen lässt.
Das Urheberrecht aus dem Ende

des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts
orientierte sich am Kunst-Urheberrecht.
Auf sich allein gestellte Urheber sollten
geschützt und die Entwicklung von neu-
en, urheberrechtlich geschützten Pro-
dukten damit gefördert werden. Im Lau-
fe der Zeit entwickelte sich das Urheber-
rechtsschaffen Einzelner weithin zu
einer industriellen Massenproduktion
von zahlreichen angestellten Urhebern.
Dies lässt beim geneigten Betrachter

von Spitzweg-Bildern Erinnerungen an
den «armen Poeten» oder an «das Ständ-
chen» aufkommen.

Früher benötigten der arme Dichter oder
der mittellose Musiker zweifellos einen
umfassenden Schutz, heutzutage prä-
sentiert sich eine ganze Kulturgüterin-
dustrie wie die grossen Filmfirmen, Mu-
sikfirmen oder die grossen Softwarepro-
duzenten als Urheber, welche über an-
dere wirtschaftliche Mittel der

Rechtsdurchsetzung verfügen.

Auch wenn es sich bis zu den Urhe-
bern des Gesetzesentwurfes im Institut
für Geistiges Eigentum noch nicht
durchgesprochen haben sollte: Heute
sind schweizweit über 90% aller Urhe-
ber und Urheberinnen statistisch gese-
hen im Angestelltenverhältnis tätig und
folglich sozial abgesichert. Der Gesetz-

geber sollte dieser gewandelten Realität
seit Einführung des ersten Urheber-
rechtsgesetzes mit neuen gesetzlichen
Bestimmungen Rechnung tragen.

Im europäischen Kontext dürfte die
Schweiz das einzige Land sein, dessen

Urheberrecht diesen Unterschied nicht
macht. Die Autoren des Gesetzesent-
wurfes haben uns eingangs daraufhin-
gewiesen, dass neben den WIPO-Inter-
netabkommen gemäss einer Forderung
der Kommission für Rechtsfragen des

Heute sind schweizweit über 90% aller
Urheber und Urheberinnen statistisch
gesehen im Angestelltenverhältnis tätig
und folglich sozial abgesichert. Der Ge-

setzgeber sollte dieser gewandelten Rea-

lität seit Einführung des ersten Urheber-

rechtsgesetzes mit neuen gesetzlichen
Bestimmungen Rechnung tragen.

Nationalrats auch die Entwicklungen in
der Europäischen Gemeinschaft zu be-

rücksichtigen sind - insbesondere die
«Richtlinie Informationsgesellschaft»
soll gerade in diesem Punkt hier nicht
mehr gelten? Glückliches Helvetien,
hast ja der Söhne und Töchter noch, die
lauter unabhängige Werkurheber sind.
Wie da allein die SUISA gemäss eige-
ner Information auf ihrer Homepage
Jfittp.y/unvw.suisa.cfi/fiome_d.htm/ auf
einen jährlichen Umsatz von rund
CHF140 Mio. kommt und dies mit aus-
drücklichem Hinweis auf das Bundes-

gesetz über das Urheberrecht von 1992,
bleibt ein Geheimnis der Autoren des

vorliegenden Gesetzesentwurfs.
Dieser Entwurf verzichtet auf die

Einführung dieses Produzentenarti-
kels, obwohl nach Meinung der SVD-
ASD ein solcher Artikel im Urheber-
recht geschaffen werden und die ent-
sprechende Bestimmung beim Arbeits-
vertragimObligationenrechtgestrichen
werden sollte. Sowohl die Werkschöp-
fung wie auch diejenige in anderen
Rechtsverhältnissen müssten neu gere-
gelt werden.

Gesetzgeberischer Overkill
Der Entwurf sieht die Schaffung von
Persönlichkeitsrechten für ausübende
Künstler und Künstlerinnen vor. Damit
soll beispielsweise für Interpreten eines
musikalischen Werkes von Beethoven
oder Mozart das Recht aufAnerkennung
der Interpreteneigenschaft an ihrer Dar-

bietung über den Tod des Künstlers hi-

naus im Gesetz verankert werden.

Diese Bestimmung ist im Ansatz
falsch und widerspricht internationa-
lern Recht (siehe Art. 1 des Rom-Ab-
kommens, der eben gerade einen de-

ckungsgleichen Schutz von Urhebern
und Interpreten verbietet). Dieser Arti-
kel stellt einen tiefen Griff in den Pa-

pierkorb der Bundesverwaltung dar, da

bereits anlässlich der Revision des Ur-
heberrechtsgesetzes im Jahre 1992 ein
entsprechender Artikel verworfen wur-
de. Aus Sicht der SVD-ASD bestehen
keine Gründe, von dieser Haltung ab-

zuweichen.
Auch die erfolgte Ratifikation der

eingangs erwähnten internationalen
Abkommen bedingt keinesfalls die

Schaffung solcher Persönlichkeits-
rechte im Urheberrecht. Der schweize-
rische Gesetzgeber hat mit dem Per-

sönlichkeitsrecht (Art. 28 ff. des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches
vom 10.12.1907 [ZGB]) dem erforder-
liehen Schutz dieser Abkommen be-

reits Genüge getan. Dieser Schutz der
Persönlichkeit, gestützt aufdas Ziviige-

Die Einführung von neuen Abgeltungs-
tatbeständen und die daraus resultie-
renden Mehrfachbelastungen bewirken
eine Verschiebung des Gleichgewichts
innerhalb des Gesetzes zuungunsten
der Nutzer.

setzbuch, endet gemäss Art. 31 ZGB

grundsätzlich mit dem Tod des aus-
übenden Künstlers. Eine Ausdehnung
dieser Schutzfrist über den Tod hinaus,
wie sie der Gesetzesentwurf vorsieht,
lehnt die S VD-AS D ab. Der Interpret ist
nicht Schöpfer eines Werkes, sondern
kraft seiner persönlichen Leistung und
damit über den Artikel zum Persönlich-
keitsschutz im ZGB geschützt, nicht
aber aufgrund seiner eigenen Interpre-
tation.

Die SVD-ASD lehnt den massiven
Ausbau dieser im juristischen Fachchi-
nesisch so genannten «verwandten
Schutzrechte» ab.

Goldenes Händchen beim mehrfachen
Abkassieren
Wer mehrere legal gekaufte Musik-
dateien von einem Musikprovider auf
einen CD-Rohling aufnimmt, soll ge-
mäss den Bestimmungen des Ent-
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wurfes künftig doppelt bezahlen. Er
schuldet beim Kauf des CD-Rohlings
eine Leerträgervergütung und zahlt zu-
sätzlich noch einmal, wenn er die Mu-
sikstücke von Internetanbietern wie
iTunes Music Store, Ex Libris oder my-
cokemusic herunterlädt.

Für die SVD-ASD ist entscheidend,
dass beispielsweise die Musikprovider,
welche für ihre Rechte über diese

Downloadmöglichkeiten individuell
einkassieren, kein Anrecht aufeine zu-
sätzliche kollektive Verwertung über
eine Abgabe auf CD-Rohlinge haben
sollen. Die Konsumenten sollen daher

von einer erneuten kollektiven Abgabe

ausgenommen werden. Für den Nutzer
bedeutet dies, dass er nach Bezahlen
einer Vergütung im Rahmen eines

DRM-Systems von jeglicher kollektiver
Verwertungsvergütung (Leerträgerab-
gäbe usw.) zu befreien ist. Die Schutz-
massnahmen erlauben, den Nutzer zu
identifizieren und damit verbunden in-
dividualisierte Nutzungsbedingungen
festzulegen.

Die Einführung von neuen Abgel-
tungstatbeständen und die daraus re-
sultierenden Mehrfachbelastungen be-

wirken eine Verschiebung des Gleich-
gewichts innerhalb des Gesetzes zu-
Ungunsten der Nutzer.

Die neu entstehenden Abgaben
führen zu einer weiteren Belastung der
Wirtschaft und der individuellen Nut-
zer und lösen einen weiteren Zuwachs
an Abgaben aus, ohne dass es zu einem
Zuwachs an zusätzlichen Nutzungs-
möglichkeiten für den Konsumenten
kommt. Geht etwas mit dem MP3-Spie-
1er schief oder geht der beschriebene
Datenträger verloren, müssen die be-
reits käuflich erworbenen Musikstücke
erneut erworben werden. Nach heute
geltendem Recht kann der Nutzer eine
käuflich erworbene CD erneut als Si-

cherungskopie kopieren ohne Daten-
lcompression und eingeschränkte Ko-

piermöglichkeiten.

Die Doppel- und Mehrfachbelastung
zieht sich durch den gesamten Entwurf.
Die Teilrevision des Gesetzes führt in
erster Konsequenz zu neuen Abgaben
für den Nutzer. Eine Kumulierung von
verschiedenen Entschädigungen für
eine einzige relevante Nutzung lehnt
die SVD-ASD ab. Für eine einzige ur-
heberrechtliche Nutzung soll nur ein-

mal bezahlt werden, und ebenso soll
der Urheber nur eine Entschädigung
dafür kassieren.

Fazit: ausser Spesen nichts gewesen?
Achselzucken und Übergang zum All-
tag wäre sicher verfehlt. Die Auswir-
kungen werden die Konsumenten ei-

nerseits am sensibelsten Körperteil des

Schweizers, dem Portemonnaie, zu
spüren bekommen, anderseits werden
sie viele Stunden dem Kampf mit den
in künftigen Betriebssystemen einge-
bauten Digital-Rights-Management-Sys-
temen opfern, die kaum auf das neue
schweizerische Urheberrecht zuge-
schnitten sind. Jedoch kann man dies,
im Hinblick auf einen von Redmond
aus betrachtet so kleinen Markt wie den-

jenigen der Schweiz, auch nicht erwar-
ten. Aber wie fängt jeder Band des klei-
nen Helden Asterix an? «Wir schreiben
das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien
ist von den Römern besetzt. Ganz Gal-

lien?» Die Fortsetzung ist bekannt...

contact:

Stephan. hollaender@bluewin.ch

Teilrevision des Urheberrechts: Die Position des VSA
La position de l'AAS

Guido Koller

Direktionsadjunkt Schweizerisches
Bundesarchiv, Bern

Der Bundesrat hat am 10. März die Bot-
Schaft zur Teilrevision des Urheber-

rechtsgesetzes (URG) und zur Ratifika-
tion von zwei Abkommen der Weltorga-
nisation für geistiges Eigentum (WIPO)
verabschiedet'. Die Vorlage soll einen

ausgewogenen, den Anforderungen der

Informationsgesellschaft entsprechen-
den Schutz des Kulturschaffens gewähr-
leisten. Dazu soll sich die Schweiz an der
internationalen Harmonisierung des Ur-
heberrechts beteiligen und ihr Recht
dem Schutzniveau anpassen, auf das

sich 1127 Mitgliedsstaaten der WIPO ge-
einigt haben.

Das Urheberrecht tangiert auch den

Umgang mit Informationen (und Da-

ten) in Archiven. Der VSA-AAS hat in
einem Schreiben von Andreas Keller-
hals (Präsident) und Georges Willemin
(Vizepräsident) zur Teilrevision des

URG Stellung genommen'.
Ausgangspunkt für diese Stellung-

nähme ist der Umstand, dass Archive
u.a. Unterlagen sichern, welche gemäss
Urheberrecht unter die Kategorie
«Werke» fallen, und dies obwohl das

URG den grössten Teil des Archivguts
vom Urheberrechtsschutz ausklam-

mert (Art. 5 Abs. 1 lit. a-d und Abs. 2

URGp.
«Werke» sind gemäss Art. 1 URG

«geistige Schöpfungen der Literatur
und Kunst, die individuellen Charakter

haben». Unterlagen mit Werkcharakter
in Archiven sind beispielsweise Pläne,
Skizzen und Entwürfe von Künstlern,

1 Botschaft zum Bundesbeschluss über die

Genehmigung von zwei Abkommen der

Weltorganisation für geistiges Eigentum und

zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes

vom 10. März 2006, BBl 2006 3389

2 Entwurf für die Teilrevision des URG und

Erläuterungen dazu vgl. http://iiwn/./ge.cb/D/

jtirin/o^T03.s/itfn; Stellungnahme des VSA-AAS

vom Januar 2005: bttp.y/ivwrv./ge.ch/D^'uWri/ö/

documentsy/i030ii5od.pd^ Der Artikel «Archive

und Urheberrechtsschutz: eine notwendige

Interessenabwägung» von Andreas Kellerhals

im Bulletin SAGW 1/05 entspricht inhaltlich der

Stellungnahme des VSA-AAS.

3 SR 231.1.
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z.B. im Zusammenhang mit Unterstüt-
zungs- oder Beitragsgesuchen. Die
freie, unentgeltliche Nutzung von
«Werken» im Archivgut muss auch in
Zukunft sichergestellt sein, weil sie in-
tegraler Bestandteil von Unterlagen
staatlicher Stellen sind, deren Handeln
nachvollziehbar sein muss.

Ein zweiter wichtiger Punkt in der

Stellungnahme ist die Forderung, dass

die Unterlagen mit Werkcharakter
nicht einem Kopierverbot unterstellt

Die freie, unentgeltliche Nutzung von
«Werken» im Archivgut muss auch in

Zukunft sichergestellt sein, weil sie in-

tegraler Bestandteil von Unterlagen
staatlicher Stellen sind, deren Handeln
nachvollziehbar sein muss.

werden dürfen. Die langfristige Verfüg-
barkeitund Benutzbarkeit von digitalen
Unterlagen bringt die Notwendigkeit
der regelmässigen Migration und/oder
Konvertierung mit sich.

Schliesslich betont die Stellung-
nähme in einem dritten Punkt, dass die

Reproduktion von Unterlagen mit
Werkcharakter nicht nur für den inter-
nen Gebrauch im Archiv, sondern auch

4 Die rechtliche Grundlage für die gewerbliche

Nutzung von Unterlagen des Schweize-

rischen Bundesarchivs sind Art. 19 des

Bundesgesetzes über die Archivierung (BGA)

und Art. 23 und 24 der Verordnung zum BGA.

5 Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlas-

sungsverfahrens zu Änderungen im

Urheberrechtsgesetz, Mai 2005, S. gf., 28, 30,

41; http://ivu'U'./ge.ch/D//unn/o/documents/

j10309d.pdf
6 Bundesgesetz über das Urheberrecht und

verwandte Schutzrechte, Entwurf, BBI 2006

3443

7 Botschaft zum Bundesbeschluss über die

Genehmigung von zwei Abkommen der

Weltorganisation für geistiges Eigentum und

zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes

vom 10. März 2006, BBI 2006 3402
8 Ausführliche und aktuelle Information zum

Öffentlichkeitsgesetz vgl. http.-//n/unv.bj.

oc/mm.ch/iy'/de/home/themen/stoof und

buerger/gesetzgefaung/oejgênt//c/i/te/tspr/nz/p.

htm/

für Dritte entschädigungsfrei möglich
sein muss. Nur bei der gewerblichen
Nutzung sollen die Verwertungsrechte
der Archive abgegolten werden!

Das Eidg. Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD) hat der Forderung des

VSA-AAS und anderer Organisationen
und Institutionen nach einer Ein-

schränkung des Kopierschutzes für Ar-
chive, Bibliotheken, Bildungseinrich-
tungen und Museen durch die Aufnah-
me einer Ausnahmebestimmung Rech-

nung getragen! Demnach dürfen diese

Institutionen gemäss neuem Art. 24
Abs. ibis URG «die zur Sicherung und
Erhaltung ihrer Bestände notwendigen
Werkexemplare herstellen, sofern mit
diesen Kopien kein wirtschaftlicher
oder kommerzieller Zweck verfolgt
wird»®.

Die Botschaft des Bundesrats zur
Teilrevision des U RG betont denn auch,
dass in der Informationsgesellschaft
die Schutzschranke für Archivierungs-
zwecke als nicht mehr «zeitgemäss»
erscheint: «Sie lässt den Archiven, Bi-
bliotheken und ähnlichen Einrich-

tungen zu wenig Spielraum, um den
Erhalt ihrer digitalen Bestände länger-
fristig sicherzustellend»

Damit ist ein wichtiger Schritt für
die Sicherung und Erhaltung von digi-
talen Unterlagen in Archiven und ver-

Informationen, die mit öffentlichen Mit-
teln oder im Zusammenhang mit öffent-
liehen Aufgaben gebildet wurden, sollen
nicht nur frei zugänglich bleiben, son-
dem auch frei genutzt werden können

(Stichwort pub//c domo/n).

wandten Institutionen getan.

Wichtig bleibt für Archive aber weiter
die Forderung, dass die Auswertung
von Unterlagen trotz allfälligem Werk-
charakter - mit Ausnahme der gewerb-
liehen Nutzung - entschädigungsfrei
möglich sein muss. Der Urheberrechts-
schütz für solche Unterlagen ist in die-

sem Sinne einzuschränken. Informa-
tionen, die mit öffentlichen Mitteln
oder im Zusammenhang mit öffent-
liehen Aufgaben gebildet wurden, sol-

len nicht nur frei zugänglich bleiben,
sondern auch frei genutzt werden kön-

nen (Stichwort public domain).

Soweit es um den Zugang zu Un-
terlagen des Bundes geht, findet der
Wille zur Transparenz seinen Ausdruck
im Bundesgesetz über das Öffentlich-
keitsprinzip der Verwaltung (BGÖ).
Dieses macht allerdings eine Ein-

schränkung in Bezug auf Unterlagen,

Der Rohstoff Wissen und Information
gewinnt weiter an Bedeutung, was sich

u.a. eben auch in den Bemühungen
zeigt, Nutzung und Verwertung nach

ökonomischen Kriterien zu regeln. Es

bleibt die Aufgabe u.a. von Archiven,
dafür zu sorgen, dass dabei der freie Zu-

gang für die Öffentlichkeit nicht auf der
Strecke bleibt.

welche unter dem Schutz des Urheber-
rechts stehen (vgl. oben): Art. 5 Abs. 2

der geplanten Verordnung zum BGÖ

hält fest, dass die Behörde bei solchen

Unterlagen einsichtnehmende Dritte
auf die Nutzungseinschränkungen auf-
merksam machen muss®. Die Nut-
zungsbedingungen werden mittler-
weile sehr oft auch vertraglich geregelt,
wenn eine Behörde Gutachten, Studien
etc. bei verwaltungsexternen Dritten in
Auftrag gibt.

Eines ist klar: Der Rohstoff Wissen
und Information gewinnt weiter an Be-

deutung, was sich u.a. eben auch in den

Bemühungen zeigt, Nutzung und Ver-

wertung nach ökonomischen Kriterien
zu regeln. Es bleibt die Aufgabe u.a. von
Archiven, dafür zu sorgen, dass dabei
der freie Zugang für die Öffentlichkeit
nicht auf der Strecke bleibt.

contact:

guido.koller@bar.admin.ch
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